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SACHSEN

LANDESJOURNAL

DABEI, DAFÜR, DAGEGEN – 
drei Worte mit Bedeutung

Drei Worte, die es in sich haben, 
und das nicht nur am 1. Mai. Dieser 
Feiertag sollte uns das eine oder an-
dere Thema wieder in Erinnerung ru-
fen. Dazu passen DABEI, DAFÜR, 
DAGEGEN gut. 

Besonders wichtig ist aus meiner 
Sicht, DABEI zu sein. Es ist nicht im-
mer nötig, persönlich DABEI zu sein. 
Wichtiger ist es, mit Herz und Sach-
verstand DABEI zu sein und zu wis-
sen, wofür beziehungsweise für wen. 
Der 1. Mai als Kampftag ist in 
Deutschland immer mehr zum Feier-
tag gemacht worden. Seine Bedeu-
tung hat er aber nicht verloren – im 
Gegenteil. Schon unsere Großeltern 
und Urgroßeltern haben für gerechte 
Arbeitslöhne, gegen Ausbeutung, für 
Urlaub und verbesserte Sozialleistun-
gen, für den Erhalt von Frieden und 
gegen Krieg demonstriert und ge-
kämpft. Es lohnt sich, an diese Dinge 
zu erinnern, denn wir, die heute le-
benden Generationen, ernten viele 
„Früchte“ von damals. Erinnert sei 
hier nur an die 40-Stunden-Arbeits-
woche, sie wurde erkämpft – sie wur-
de nicht geschenkt! 

In diesem Zusammenhang gilt es, 
einmal Errungenes nicht als Selbst-
verständlichkeit hinzunehmen, son-
dern dafür zu streiten, dass sich die 
Rahmenbedingungen im Berufsleben 
nicht verschlechtern.

Als Mitglied des Polizei-Hauptper-
sonalrates, als Vorsitzender des Per-
sonalrates beim Polizeiverwaltungs-
amt und stellvertretender Landesvor-
sitzender der Gewerkschaft der 
Polizei Sachsen ist es mir deswegen 
besonders wichtig, diesen Anlass des 
Kampf- und Feiertages zu nutzen, um 
mich zu bedanken. Bei wem? Bei all 
denen, die dafür Sorge getragen ha-
ben, dass die Polizei noch funktio-
niert. Sei es die Kollegin, die sich in 
der Poststelle um die eingehende Post 
kümmert, seien es die Techniker oder 
Handwerker die sicherstellen, dass 
Führungs- und Einsatzmittel funktio-
nieren. Seien es die Schutzpolizistin-

nen, Schutzpolizisten und Bedienste-
ten der Kriminalpolizei, die Tag und 
Nacht sowie Sommer wie Winter für 
Sicherheit und Ordnung sorgen, bis 
hin zu unseren Kolleginnen und Kol-
legen im Staatsministerium des In-
nern (SMI), Abteilung 3, Landespoli-
zeipräsidium. Danke an die vielen 
unzähligen fleißigen und ehrlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Der 1. Mai ist aber auch ein guter 
Anlass, um über das Verhältnis oder 
das Verständnis von Zusammenarbeit 
zwischen Berufsvertretungen und 
Personalvertretungen einerseits und 
der Führungsdienststelle Sächsisches 
Staatsministerium des Innern, Abtei-
lung 3, Landespolizeipräsidium bzw. 
den anderen Polizeidienststellen und 
Einrichtungen andererseits nachzu-
denken.

DAGEGEN oder DAFÜR

Klar ist, man muss weder immer 
gegen alles noch immer für alles sein. 
Diese Handlungsweise gibt grund-
sätzlich keine Auskunft über die Ar-
beitsweise und Charaktereigenschaft 
des jeweils Handelnden wieder.

Wichtiger ist also, warum man DA-
GEGEN oder DAFÜR ist. Mein Ver-
ständnis als Personalratsvertreter und 
Gewerkschafter ist, gemeinsam mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unsere sächsische Polizei best-
möglich für die Erfüllung der übertra-
genen Aufgaben aufzustellen, um die 
Sicherheit und Ordnung zu gewähr-
leisten. Umso wichtiger ist es, deshalb 
auch die Rahmenbedingungen für 
den Dienst der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter so sicherzustellen, dass 
deren Interessen sowie die Einhal-
tung von Gesetzen und Vorschriften 
umfassend gewährleistet werden.

Ich bin also nicht DAGEGEN, dass 
die Polizei sich verändert. Ich bin 
auch nicht DAGEGEN, weil die Poli-
tik DAFÜR ist. Ich kann aber nicht 
DAFÜR sein, wenn die Politik den 
Stellenabbau bei der Polizei mit der 

demografischen Entwicklung be-
gründet. Durch Überalterung und 
Überlastung ist der Krankenstand bei 
der Polizei seit Jahren überdurch-
schnittlich hoch. Auch positive Dinge 
wie die Einführung der Elternzeit in 
der Polizei haben Auswirkungen.

Die Kriminalität steigt, die Aufklä-
rungsquote sinkt und die Arbeitsbe-
lastung steigt. Ich bin für die Einfüh-
rung und praktische Umsetzung eines 
Gesundheitsmanagements in der 
sächsischen Polizei. Ich wäre aber 
auch dafür, es zügig und schnell ein-
zuführen. Was wir dafür benötigen ist, 
Fachpersonal. Ich bin für eine Strate-
gie der sächsischen Polizei. Zu deren 
Umsetzung gehören Fachkonzepte, 
die auf einer Aufgabenkritik und 
Analyse beruhen. Ein guter Ansatz 
sind auch die Führungskräfteforen, 
die durchgeführt wurden. Unver-
ständlich ist nur, dass sowohl der 
Polizei-Hauptpersonalrat und die Be-
rufsvertretungen nicht eingeladen, 
sondern ausgeladen werden.

Torsten Scheller

Fortsetzung auf Seite 2
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Bitte beachten:
Der Redaktionsschluss für das 

Landesjournal Sachsen, Ausgabe 
Mai 2014, war der 4. April 2014, 
für die Ausgabe Juni 2014 ist es 
der 2. Mai 2014 und für die Ausga-
be Juli 2014 ist es der 6. Juni 2014. 

Hinweise:
Das Landesjournal versteht sich 

nicht nur als Informationsquelle, 
sondern auch als Kommunikations-
forum für die sächsischen Kollegin-
nen und Kollegen. Zuschriften sind 
daher ausdrücklich erwünscht.

Die Redaktion behält sich jedoch 
vor, Leserbriefe gekürzt zu veröf-
fentlichen. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte oder Fotos 
übernehmen wir keine Gewähr für 
Veröffentlichung oder Rücksen-
dung. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel stellen nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion dar.

Die Redaktion

Interessant sind dann auch die Be-
gründungen wie zum Beispiel „Wir 
wollen erst einmal unter uns diskutie-
ren.“ Was für ein Selbstverständnis von 
Führung, zur Meinungsbildung und 
Einbindung von Interessenvertretern. 

In „meiner“ Dienststelle, dem Poli-
zeiverwaltungsamt, wird dies grund-
sätzlich anders gelebt. Vertrauensvol-
le Zusammenarbeit sowie rechtzeitige 
und umfassende Information sind kei-
ne Fremdwörter. Wenn es im Einzel-
fall mal hakt, wird geredet.

Ich bin DAFÜR, dass die Attraktivi-
tät des Polizeiberufes sich verbessert. 
Dabei sollten Qualifizierungsmöglich-
keiten, Fortbildung, Dienstsport sowie 
Schießfortbildung etc. regelmäßig 
möglich und gewährleistet sein. Ich 
bin DAGEGEN, etwas schönzureden.

Attraktivität ist also nicht nur, mehr 
Besoldung oder Bezüge zu bekommen. 
Nein: Berufszufriedenheit, Teamarbeit, 
umfassende und rechtzeitige Teilhabe 
an Informationen sind genauso wichtig 
wie auch die Möglichkeit der Tarifbe-
schäftigten, am Dienstsport teilzuneh-
men oder physiotherapeutische Maß-
nahmen in der Dienststelle anzubieten. 
Ich bin DAFÜR, sich darüber nicht nur 
Gedanken zu machen.

Übrigens. Wer denken will, braucht 
Zeit. Wer überlastet ist, hat keine Zeit 

Fortsetzung von Seite 1 zum Nachdenken. Auch DAFÜR bin 
ich: Mehr Zeit zum Denken und mehr 
Austausch der Gedanken.

Unter rechtzeitiger und umfassen-
der Information gegenüber Personal- 
und Berufsvertretungen versteht die 
eine oder andere Dienststelle in der 
Praxis den Versuch, vollendete Tatsa-
chen zu schaffen, Informationen zu-
rückzuhalten beziehungsweise Infor-
mationen nicht vollständig zur 
Verfügung zu stellen. Rechtzeitig, 
umfassend und vertrauensvoll sieht 
anders aus!!

Ich bin DAGEGEN, dass die Be-
schaffung der Dienstkleidung privati-
siert werden soll. Ich bin aber nicht 
DAGEGEN, weil die Politik DAFÜR 
ist. Es gibt kein Gutachten, das die 
Wirtschaftlichkeit der Privatisierung 
unterstreicht. Es stellen sich nicht nur 
die Fragen: Wem nützt es? Was wird 
für den Beamten besser? Was geht 
schneller? Wie ist die Preisentwick-
lung? Was heißt Qualitätssicherung? 
Und was ist, wenn die Firma Pleite 
geht?

Ich bin also nicht DAGEGEN, weil 
jemand anders DAFÜR ist. Ich bin 
aber auch nicht DAFÜR, weil irgend-
jemand DAGEGEN ist. 

In jedem Fall bin ich DABEI im In-
teresse der Bediensteten und der Si-
cherheit im Freistaat Sachsen.

Torsten Scheller

BEzIRkSGRUppE GöRLITz

Demo in Brüssel – 
Wir waren dabei

Der Europäische Gewerkschaftsbund 
hatte für den 4. April 2014, kurz vor der 
bevorstehenden Europawahl, zu einer 
Demonstration in Brüssel für einen 
Kurswechsel in Europa aufgerufen. Der 
DGB-Aufruf lautete: Ein neuer Weg für 
Europa: Investieren statt Kaputtsparen. 
Perspektiven für gute Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit in ganz Europa.

Der DGB wurde dabei auch von der 
GdP Sachsen, namentlich der Be-
zirksgruppe Görlitz, solidarisch ge-
gen sozial ungerechte Rotstift- und 
Kaputtsparpolitik der EU unterstützt. 
Weiterhin befand sich auch eine klei-
ne polnische Delegation der Solidar-
nosc bei uns im Bus. 

Die erkleckliche Anzahl der Auto-
bahnkilometer von Görlitz nach Brüs-

sel wurden für uns erträglich durch 
einen modernen Reisebus eines ost-
sächsischen Reiseunternehmens mit 
gutem Service an Bord und einer Ho-
telübernachtung in Aachen.

kollegen des DGB Sachsen und kollegen der 
Bezirksgruppe Görlitz in Brüssel.
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BEzIRkSGRUppE GöRLITz

Auf der Fahrt ergaben sich interes-
sante Gespräche mit den Vertretern 
der einzelnen Gewerkschaften. Auch 
bei der Demonstration in Brüssel wa-
ren wir als GdP-Vertreter ein begehr-
ter Ansprechpartner für Journalisten 
unterschiedlicher Medien.

Die Teilnehmeranzahl an der De-
monstration selbst war schon sehr be-
eindruckend. 

Gemeldet waren bis zu 40 000 Teil-
nehmer; der Demonstrationszug legte 
den Verkehr in Brüssel weitgehend 
lahm. Ich selbst habe das letzte Mal eine 
derart große Menschenmenge 1987  bei 
der Spartakiade im gefüllten alten Zen-
tralstadion in Leipzig gesehen. 

Natürlich wurde auch von einigen 
wenigen Krawalltouristen unter 
Ausnutzung der Anonymität in der 

Maik Springer, ein begehrter Ansprechpart-
ner für die Medien.

riesigen Menschenmasse marginal 
die Gelegenheit genutzt, die äußerst 
defensiv erscheinenden Ordnungs-
kräfte zu provozieren. Die daraufhin 
folgende polizeilich veranlasste 
„Ganzkörperdurchfeuchtung“ die-
ses Klientel sorgte für schnelle Be-
ruhigung der so entstandenen Situ-
ation.

Obwohl bei der über drei Stunden 
währenden Begehung der Demons-

Die sächsischen Teilnehmer der BG Görlitz bei der Demonstration. Fotos: BG Görlitz

trationsstrecke sicher nicht alle Se-
henswürdigkeiten von Brüssel zu be-
wundern waren, bleibt die Aktion 
den Teilnehmern ein unvergessliches 
Erlebnis.

Nun hoffen wir darauf, dass das 
Anliegen der europäischen Gewerk-
schaften bei den politischen Verant-
wortungs- und Entscheidungsträgern 
auch Beachtung findet.

BG Görlitz

FRAUENGRUppE

„Eine Seefahrt, die ist lustig ...“
... dies fanden jene Frauen aus 

ganz Sachsen bestätigt, welche zur 
diesjährigen Frauentagsveranstal-
tung als Dank für ihr Engagement in 
der Gewerkschaft der Polizei geladen 
waren.

Die Vorsitzende der Frauengruppe 
Gabi Einenkel hatte, einem heißen 
Tipp folgend, Karten für das Schloss-
gasthaus Lichtenwalde organisiert.

Die Männer des Braunsdorfer Car-
nevalsclub Braunsdorf e.V empfingen 
dort am Abend des 14. März 2014 
jede Frau mit einem Blumengruß. 
Nach dem Abendessen startete dann 
eine Kreuzfahrt um die ganze Welt 
und der Saal voller Frauen durfte an 
den Erlebnissen an Bord teilhaben. 
Vom Käptn’s Dinner über Besuche 
u. a. in Frankreich, Russland, Japan 
bis zur grandiosen Tanzeinlage des 
Maschinisten war einiges zu erleben. 

Hochachtung vor den Leistungen der 
Männer, die sämtliche Rollen von der 
Diva bis zur Geisha ausfüllten!

In einigen Szenen, die das Mit- 
oder auch Nebeneinander zwischen 
den Geschlechtern zeigten, erkannte 
sich auch die eine oder andere Frau 
wieder.

Es gab den ganzen Abend viel zu 
lachen, mehrere Zugaben und tosen-
den Applaus zum Abschluss für die 
Akteure.

Ein Dankeschön von allen Frauen, 
die diese Veranstaltung erleben durf-
ten!

Isolde Schimak
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Anerkennung von Reisezeit als Arbeitszeit 
Sächsisches Verwaltungsgericht hat entschieden

 Foto: Thorben Wengert_pixelio.de

Die durch unseren GdP-Fachan-
walt vertretene Kollegin nahm ge-
meinsam mit einem Kollegen an ei-
nem eintägigen Fortbildungslehrgang 
zum Fahrsicherheitstraining auf dem 
Sachsenring teil. Aufgrund der gro-
ßen Entfernung von der Heimat-
dienststelle zum Fortbildungsort war 
sie inklusive der Hin- und Rückfahrt 
zehn Stunden in Uniform mit einem 
Dienstkraftfahrzeug abwesend. Ge-
mäß der Sächsischen Arbeitszeitver-
ordnung wurde dem Arbeitszeitkonto 
unserer Kollegin acht Stunden Dienst-
zeit gutgeschrieben, wobei der Ein-
trag mit der Bezeichnung „Fortbil-
dung“ erfolgte. Die über die Dauer 
des auswärtigen Dienstgeschäftes hi-
nausgehende Reisezeit fand somit 
keine Anerkennung als Arbeitszeit.

Hiergegen legte unsere Kollegin 
Widerspruch ein und beantragte, die 
Zeit von Beginn der Dienstreise bis 
zur Beendigung der Dienstreise als 
Arbeitszeit zu berücksichtigen.

Mit Bescheid führte die zuständige 
personalverwaltende Polizeidienst-
stelle aus, dass unsere Kollegin kei-
nen Anspruch auf die Berücksichti-
gung der Fahrtzeiten als Arbeitszeit 
habe. Für die Arbeitszeitdauer gelte 
ausschließlich die aufgrund des Säch-
sischen Beamtengesetzes erlassene 
Sächsische Arbeitszeitverordnung. 
Danach gelte bei Dienstreisen ein-
schließlich der Reisezeit nur die Dau-
er des Dienstgeschäftes als Dienst- 
bzw. Arbeitszeit, nicht jedoch die für 

die Dienstreise aufgewendete Reise-
zeit. Weiterhin wird in der Begrün-
dung darauf hingewiesen, dass Reise-
zeiten mindestens bis zur Höhe der 
regelmäßigen oder dienstplanmäßi-
gen Arbeitszeit angerechnet würden, 
sowie die Möglichkeit besteht, auch 
eine über acht Stunden hinausgehen-
de notwendige Reisedauer unter Um-
ständen als Arbeitszeit berücksichtigt 
werden kann. Voraussetzung hierfür 
sei jedoch, dass es sich bei der dienst-
lichen Inanspruchnahme dem Inhalt 
und der Intensität nach um Dienst 
handele. In einem Falle eines Krimi-
nalkommissars habe das Bundesver-
waltungsgericht festgestellt, dass die 
Fahrten von einer Dienststelle zu ei-
nem auswärtigen Ort, an dem dienst-
liche Aufgaben zu erfüllen sind, kei-
nen Dienst und damit keine 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit-
rechts darstellen. Mithin sei festzu-
stellen, dass die An- und Rückfahrten 
zum Ort der auswärtigen Dienstver-
richtung, die sich ausschließlich auf 
das Führen eines Kraftfahrzeuges im 
öffentlichen Straßenverkehr be-
schränken und auch sonst nicht in ei-
ner inhaltlich der Dienstverrichtung 
gleich zu erachtenden Weise belas-
ten, nicht als Dienst- bzw. Arbeitszeit 
wie im vorliegendem Fall gelten wür-
den.

Hiergegen legte unsere Kollegin 
erneut Widerspruch ein. Mit Wider-
spruchsbescheid wies die zuständige 
Polizeidienststelle den Widerspruch 
zurück. Zur Durchsetzung der Rechte 
unserer Kollegin wurde nun Klage 
gegen den abschließenden Wider-
spruchsbescheid beim zuständigen 
Verwaltungsgericht erhoben. Die be-
klagte Polizeidienststelle beantragte 
die Klage abzuweisen.

Das Verwaltungsgericht hat der 
Klage stattgegeben. Die Klage ist be-
gründet und hatte Erfolg. Unsere Kol-
legin hat Anspruch darauf, dass ih-
rem Arbeitszeitkonto für den Dienst 
am streitgegenständlichen Tag zu-
sätzlich zwei Arbeitsstunden gutzu-
schreiben sind. Weiterhin wurde 
durch das Gericht festgestellt, dass 
der durch die Polizeidienststelle ge-
fertigte Bescheid und Widerspruchs-
bescheid rechtswidrig sind und unse-
re Kollegin in ihren Rechten verletzt 
wurde.

In seiner Begründung führt das 
Verwaltungsgericht unter anderem 
aus, dass das Dienstfahrzeug im vor-
liegendem Fall indessen nicht nur als 
potenzielles austauschbares Trans-
portmittel, sondern die Fahrt im We-
sentlichen auch seiner Überführung 
zum und vom Einsatzort, an welchem 
es als ein unverzichtbares Arbeitsmit-
tel eingesetzt werden soll, und somit 
seine verantwortliche Verbringung 
objektiv als Dienstgeschäft darstel-
len. Nach den Ausführungen der Ver-
treterin der beklagten Polizeidienst-
stelle nahmen die Teilnehmer der 
Fortbildung jeweils mit den Fahrzeu-
gen am Sicherheitstraining teil, mit 
denen sie angereist waren. Grund 
hierfür war, dass die Beamten das 
Fahrsicherheitstraining mit den Fahr-
zeugen durchführen sollten, die sie 
auch – zumindest regelmäßig – wäh-
rend ihres Streifendienstes benutz-
ten. Ist dies aber – wie vorliegend – 
der Fall, so stellt auch die Fahrtzeit 
Dienstzeit dar. Denn anders als bei 
sonstigen Fahrten zum Dienst oder 
auch zu anderen Fortbildungen war 
das Dienstfahrzeug hier für die 
Durchführung der Fortbildung selbst 
und die Teilnahme unserer Kollegin 
hieran unerlässlich. Dies gilt auch un-
abhängig davon, ob die Kollegin die 
Reisezeit als Fahrerin oder Beifahre-
rin verbracht hat. Denn zum einen 
war es zufällig und nicht dienstlich 
angeordnet gewesen, welcher Beam-
te Fahrer und wer Beifahrer war, zum 
anderen sind sowohl die klagende 
Kollegin als auch ihr Kollege mit dem 
Fahrzeug im Training gefahren, so-
dass das Fahrzeug für beide gleicher-
maßen unverzichtbar war.

Uwe Wendt,
Mitglied der 

Rechtsschutzkommission
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pkS 2013

Weniger Einwohner, weniger  
kriminalität, weniger polizei?
Die aktuellen Zahlen zur Polizei-

lichen Kriminalstatistik 2013 sind 
im Internet unter www.polizei.sach 
sen.de – Polizeidienststellen – LKA 
Sachsen – Zahlen und Fakten – für 
jeden Bürger abrufbar und sind so-
gar im dazugehörigen Archiv bis ins 
Jahr 2002 rückwirkend nachzuvoll-
ziehen.

Hier die nackten Zahlen:

Trotz eines Einwohnerschwundes 
um rund 200 000 stieg die Zahl der 
Straftaten und die Zahl der Opfer 
von Straftaten von 2006 bis 2013 er-
kennbar an, gesunken dagegen ist 
deutlich die Zahl der Polizeibeschäf-
tigen, die eine nahezu gleichblei-
bende Aufklärungsquote erzielen 
konnten. 

Eine Verbesserung ist trotz eines 
erhöhten Engagements der verblie-
benen Polizeibeschäftigen nicht zu 
verzeichnen.

Das Vorhaben, 400 Polizeimeis-
teranwärter ab 2015 statt der ge-
planten 300 Polizeimeisteranwärter  
in Ausbildung zu bringen, ist zwar 
eine gute Idee, aber kaum zu reali-
sieren.

Denn die Anwärter sind schlicht-
weg nicht vorhanden! Und das pro-
phezeien wir als Gewerkschaft der 
Polizei schon seit Jahren und sind 
bisher nicht auf offene Ohren ge-
stoßen. 

Erik Berger

BEAMTENRECHT

Sächsisches 
Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das „Gesetz zur Neuordnung des 
Dienst-, Besoldungs- und Versor-
gungsrechts im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz)“ wurde am 18. Dezem-
ber 2013 vom Sächsischen Landtag 
beschlossen und am 31. Dezember 
2013 im SächsGVBl. Nr. 18/2013 ver-
kündet.

Mit dem Sächsischen Dienstrechts-
neuordnungsgesetz wurden Neurege-
lungen in vielen Bereichen umgesetzt. 

Hierzu gibt es eine vielzahl an Fra-
gen, welche das Landesamt für Steu-
ern und Finanzen auf seiner Internet-
seite unter www.lsf.sachsen.de unter 
der Rubrik: Sächsisches Dienstrechts-
neuordnungsgesetz
– Aktuelle Informationen
– Rechtsvorschriften
– Häufige Fragen (FAQ)
– Publikationen – neu eingestellt
aufzuhellen versucht. 

Die Informationen umfassen die 
Bereiche Besoldungs-, Versorgungs- 
und Beihilferecht. 

Weitere Informationen zu Regelun-
gen des Statusrechtes erhaltet Ihr auf 
der Internetseite des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern unter 
www.smi.sachsen.de unter der Ru-
brik: Dienstrecht

Das Innenministerium, welches für 
das allgemeine Beamtenrecht, das 
Personalvertretungsrecht sowie das 
Disziplinarrecht der Beamten im Frei-
staat Sachsen zuständig ist, gibt hier 
aktuelle Informationen zur Novellie-
rung des Sächsischen Beamtengeset-
zes im Rahmen des Sächsischen 
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes:
•  Sächsisches Beamtengesetz (in der 

ab 1. April 2014 geltenden Fassung)
•  Synopse zum Sächsischen Beamten-

gesetz 
Matthias Büschel
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Eine erhellende Dunkelfeldstudie

In diesem Sinn äußerten sich 38 
Prozent aller Deutschen bei einer 
repräsentativen Umfrage der For-
schungsgruppe Wahlen des ZDF (vgl. 
ZDF-Dokumentation „Ein (fast) per-
fektes Verbrechen“ vom 21. Februar 
2012).

Das Land Niedersachsen hatte sich 
im vergangenen Jahr entschlossen, 
eine breit angelegte „Dunkelfeldstu-
die“ durchzuführen. Das bekannte 
„Hellfeld“ der in Abständen vorge-
stellten Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) spiegelt nach deren Meinung 
nicht die tatsächliche Kriminalitätsla-
ge wider. 

Deshalb wurde erstmalig in 
Deutschland eine Befragung von cir-
ca 40 000 Personen vorgenommen. 
Der Rücklauf der Befragungsbögen 
betrug knapp die Hälfte. Mit anderen 
Worten: Das dortige Landeskriminal-
amt hat eine lebensnahe Kundenbe-
fragung durchgeführt.

Welche Ergebnisse lassen in 
Bezug zur tatsächlichen Krimi-

nalitätslage aufhorchen?

Es war festzustellen, dass circa 30 
Prozent der dortigen Einwohner 2012 
Opfer mindestens einer Straftat ge-
worden sind, einige Personen davon 
gleich mehrfach. 70 Prozent aller Op-
fer erstatteten keine Strafanzeige! 
Damit wurden tausende Straftaten 
der Polizei weder bekannt noch ver-
folgt. Die Delikte blieben unaufge-
klärt, die Täter unerkannt.

Vermutlich wird in Sachsen die Si-
tuation keine bessere sein. Jede nicht 
verfolgte Straftat ermutigt einige Tä-
ter, in immer kürzeren Abständen, 
immer intensivere Straftaten zu bege-
hen. Es fehlen hier zeitnahe straf-
rechtliche Sanktionen. Wenn durch 
die Staatsanwaltschaft Verfahren we-
gen „Geringfügigkeit“ oder angeb-
lich „fehlenden Interesses“ einge-
stellt werden, hat das eben auch eine 
Signalwirkung.

„Es gibt kein Verbrechen, das 
ich mir unter bestimmten Voraus-
setzungen nicht selbst zutrauen 
würde.“ (Goethe)

Noch einmal zurück zur angeführ-
ten Studie in Niedersachsen. Die 
meisten Befragten gaben dort an, 
mindestens einmal im Jahr eine Poli-
zeistreife wahrgenommen zu haben, 
allerdings war diese so gut wie immer 
motorisiert unterwegs und fast nie als 
Fuß- oder Fahrradstreife. Nach der 
Dunkelfeldstudie zu urteilen, besteht 
bei vielen Bürgern jedoch der Wunsch 
nach einem persönlichen Kontakt zur 
Polizei. 

Überlastete Funkstreifenwagenbe-
setzungen, die von Einsatzort zu Ein-
satzort gehetzt werden, dürften das 
allerdings verhindern, nicht nur nord-
westlich von Dresden, Chemnitz oder 
Leipzig aus gesehen. 

Niedersächsische Bürger bevorzu-
gen bei der Anzeigenerstattung ein-
deutig den direkten Weg zur Polizei 
und den unmittelbaren Kontakt mit 
dem die Anzeige aufnehmenden Be-
amten. 

Eine Internetwache wurde nur we-
nig genutzt. Favorisiert werden also 
auch in Zeiten der Technisierung von 
Verwaltungs- und Vollzugsabläufen 
eher menschliche Kontakte und we-
niger kalte Maschinenabläufe am PC.

Ja, es scheint ganz simpel: Je mehr 
persönliche Gespräche zwischen den 
Bürgern und der Polizei stattfinden, 
desto mehr Straftaten werden aufge-
deckt. Viele Bürger sind bei dubiosen 
Sachverhalten verunsichert und su-
chen einen persönlichen Rat gerade 
dann, wenn es um mögliche Strafta-
ten geht. Mit anderen Worten: Viel 
Polizei ergibt viele Strafanzeigen, we-
niger Polizei dann eben auch weniger 
bekannt gewordene Straftaten.

Die Politik will die Kriminalität 
senken? Ganz einfach, dazu braucht 
man nur fleißig Stellen abzubauen 
und einzusparen, egal ob bei der 
sächsischen Autobahnpolizei oder 
bei der Prävention beziehungsweise 
bei Bürgerpolizisten, die regelmäßig 
zweckentfremdet eingesetzt werden. 
Das Hellfeld der PKS wird dann 
deutlich geschönter und die Diffe-
renz zur realen Kriminalität immer 
dramatischer.   

Immer weniger Kriminalpolizei in 
den Polizeirevieren verhindert zu-
künftig auch in Sachsen eine umfas-
sende Ermittlung der Alltagskrimina-
lität.

Ein Zustand, der beispielsweise in 
Brandenburg schon lange Einzug 

gehalten hat. Den zuständigen Sach-
bearbeitern ist deshalb selbstver-
ständlich kein Vorwurf zu machen, 
erst recht nicht, wenn man gesehen 
hat, was durch die engagierten Kol-
legen der Kripo für Massen an Ver-
fahren bewegt werden müssen. Die 
wahrnehmbare Tendenz bedeutet: 
hast du einen guten Anwalt, wird 
vielleicht die Straftat geahndet, hast 
du einen schlechten oder gar keinen, 
hast du eben Pech! Das Verfahren 
wird eingestellt und der Täter kommt 
davon. 

Das finde ich mehr als bedauer-
lich. Diese Vorgehensweise unter-
gräbt in der Folge das Vertrauen des 
Bürgers in den Rechtsstaat. Von den 
wirtschaftlichen Schäden durch Kri-
minalität einmal abgesehen, gibt es 
noch die traumatischen Belastungs-
störungen, die Opfer durch schwere 
Straftaten wie Wohnungseinbrüche, 
Raubüberfälle oder gefährliche Kör-
perverletzungen erleiden.

Unbearbeitet können diese ein Le-
ben lang anhalten und die Lebens-
qualität der Betroffenen erheblich be-
einträchtigen sowie die Kosten für die 
Gesellschaft in die Höhe treiben.

Es gibt Deliktfelder, da spiegelt die 
PKS nicht einmal ansatzweise die tat-
sächliche Kriminalität wider. Bei-
spielsweise wurden nach der benann-
ten Studie bei Sexualdelikten nur 
etwa vier Prozent der Polizei bekannt, 
bei der Internet-/Computerkriminali-
tät waren es lediglich 10,6 Prozent. 
Das heißt, von 1000 Nutzern wurden 
106 User Opfer von kriminellen Atta-
cken. 

Währenddessen Wohnungsein-
brüche und Kfz-Delikte am ehesten 
der Polizei angezeigt wurden, stellte 
die Studie bei Körperverletzungen, 
„allgemeinen“ Diebstählen und 
Sachbeschädigungen horrende Un-
terschiede zwischen realer Krimina-
lität und dem Anzeigeverhalten der 
Bürger fest. 

Die Auswirkungen auf die Krimi-
nalitätsfurcht von Opfern (auch der 
nicht angezeigten) sind enorm. Die 
LKA-Befragung beschrieb ein typisch 
verstärktes individuelles Schutz- und 
Meidungsverhalten.

Auch außerhalb Niedersachsens 
ist natürlich erst einmal jeder Bür-
ger für sich selbst verantwortlich, 
wenn es darum geht, das Opfersein 
von Straftaten zu verhüten, zum 
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Beispiel, indem er seine Firma, 
Wohnung oder sein sonstiges Eigen-
tum entsprechend zusätzlich sichert. 
Es ist aber auch Aufgabe des Rechts-
staates zu verhindern, dass Geschä-
digte aus Furcht vor weiterer Krimi-
nalität nur noch eingeschränkt am 
gesellschaftlichen Leben teilneh-
men können. 

Es sollte immer weniger passie-
ren, dass Bürger Opfer von Aggres-
soren oder kalten Praktikern wer-
den, die vorher noch nie polizeilich 
erfasst wurden, jedoch schon mehr-
fach Delikte begangen haben und 
ohne Verhaltensahndung in einem 
Meer der Anonymität verschwinden 
können.

Um ein weiteres Aufgehen der Dis-
krepanz zwischen „Dunkel- und 
Hellfeld“ zu verhindern, ist es not-
wendig, ein separates Studium in der 
Fachrichtung „Kriminalpolizei/Krimi-
nalistik“ an den Fachhochschulen der 
Polizei einzuführen. 

Dass jeder Polizist alles können 
muss beziehungsweise soll und fak-
tisch beliebig zwischen Wach- und 
Wechseldienst und Kripo hin- und 
her geschoben werden kann, darf in 
Zeiten notwendiger polizeilicher 
Spezialisierungen und immer kom-
plizierterer Sachverhalte, beispiels-
weise einer massenhaft auftretenden 
Cyberkriminalität, keine dauerhafte 
Lösung sein.

Hinzufügen möchte ich, dass eini-
ge Dunkelfelder auch durch Befra-
gungen nicht erfasst werden können, 
beispielsweise verborgen gebliebene 
Tötungsdelikte. So schätzt der re-
nommierte Gerichtsmediziner vom 
Institut für Rechtsmedizin an der Uni-
versität München, Wolfgang Eisen-
berger, ein, dass deutschlandweit pro 
Jahr mindestens 1200 Tötungsdelikte 
unentdeckt bleiben.

Als eine Ursache sieht er an, dass 
vermutlich aus Kostengründen 2012 
in nur noch circa ein Prozent aller Fäl-
le gerichtlich angeordnete Sektionen 
vorgenommen wurden. Der Kosten-
anteil pro Sektion beträgt gerade ein-
mal etwa 195 Euro. So beabsichtigt 
man beispielsweise, das Institut für 
Rechtsmedizin in Potsdam aus über-
triebenem Spareifer aufzulösen.

Sektionen sollen dann zukünftig 
durch Pathologen in Krankenhäusern 
durchgeführt werden. „Der Vorschlag 
ist völlig daneben, für die Strafverfol-
gung wäre das fatal. 

Pathologen in Kliniken seien auf 
das Erkennen von Krankheiten, nicht 

aber auf das Entdecken von Verbre-
chensspuren spezialisiert“, warnt 
Brandenburgs oberster Strafverfolger 
Eduardo Rautenberg. „Wir haben 
schon jetzt eine sehr hohe Zahl nicht 
entdeckter unnatürlicher Todesfälle. 
Die Dunkelziffer würde steigen, Mor-
de würden nicht entdeckt“. 

Der Leiter der Rechtsmedizin in 
Potsdam, Jörg Semmler, geht davon 
aus, dass in Deutschland etwa jeder 
zweite unnatürliche Todesfall unent-
deckt bleibt und merkt weiterhin kri-
tisch an, dass in keinem anderen so 
hoch industrialisierten Land wie 
Deutschland so wenig obduziert 
wird.

In Sachsen wurden, nach meinen 
Erkenntnissen, durch Prof. Karlheinz 
Liebl, Hochschule der Sächsischen 
Polizei, von 2010 bis 2012 eine Dun-
kelfeldstudie auf 125 Seiten erstellt 
und zusammengefasst. Dabei standen 
nur wenig finanzielle Mittel, aber vie-
le Helfer zur Verfügung.

Mein Fazit: Ich rege hiermit eine 
länderübergreifende „Dunkelfeldstu-
die“ an, um die wahren Ausmaße der 
Kriminalität zu erfassen. 

Ein weiterer Personalabbau bei 
der Polizei und eine Studienausbil-
dung ohne Spezialisierung vergrö-
ßern nicht nur die Schere zwischen 
Hell- und Dunkelfeld, sondern ha-
ben auch Auswirkungen auf das bis-
her gute Verhältnis zwischen Bürger 

„Das wäre in etwa so, als wenn 
zukünftig Tierärzten auch die me-
dizinische Behandlung von Men-
schen aus Kostengründen gleich 
mit übertragen würde“

 (Märkische Allgemeine vom 11. 
Mai 2013)

und Polizei. Außerdem kann sie 
nachhaltig den gesellschaftlichen 
Frieden gefährden. Es ist auch ein 
Irrtum zu glauben, dass eine Mini-
mierung des Stellenabbaus nach 
Landtagswahlen mit einem Innenmi-
nister einer anderen Partei machbar 
wäre. 

In Brandenburg kritisiert die 
CDU, meines Erachtens zu Recht, 
immer wieder die teilweise man-
gelhafte Umsetzung der letzten Po-
lizeireform (Stellenabbau) in Ver-
antwortung eines SPD-Innenminis-
ters. 

In Sachsen kritisiert die SPD glei-
chermaßen aus genau diesen Grün-
den regelmäßig den CDU-Innenmi-
nister. 

Nach dem Wegfall der Sonderzu-
wendungen 2020 durch die EU und 
die alten Bundesländer wird man den 
Gürtel enger schnallen müssen, je-
doch sollten dabei alle Bediensten auf 
diesem Weg nachvollziehbar mitge-
nommen werden. 

Steffen Meltzer,
Potsdam

TAUSCHGESUCH

Sachsen-Anhalt –  
Sachsen

PKin in Sachsen-Anhalt sucht auf 
diesem Weg einen Tauschpartner aus 
Sachsen. Aus privaten Gründen 
möchte ich gern zurück in meine Hei-
mat.

Meldet Euch bitte, wenn Ihr Inter-
esse an einem Tausch habt unter 
E-Mail – stephiewagner92@gmx.de 
oder Handy 01 62/9 01 42 92.
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Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit in …
… Thüringen

Für diese besonderen Situationen 
gibt es in Thüringen die Arbeits-
schutzanwendungsverordnung (Arb-
SchAnwV) von 2002. Diese Vorschrift 
lässt unter sehr strengen Tatbestands-
voraussetzungen bei Einsätzen und 
Einsatzvorbereitungen zu, dass von 
den grundsätzlich anzuwendenden 
Arbeitsschutzvorschriften abgewi-
chen werden kann. 

Das Arbeitsschutzgesetz lässt die-
se spezielle Ausnahme für Landes-
beamte zu, sieht jedoch vor, dass der 
Dienstherr andere Maßnahmen zu 
ergreifen hat, um die verpflichten-
den Schutzziele für die Beamten zu 
erreichen. Das können sein spezielle 
Ausbildungen oder Tauglichkeitsvo-
raussetzungen. Um ein Beispiel zu 
nennen, fällt bereits das Fahren un-
ter der Ausnutzung von Sonderwe-
gerechten unter diese Verordnung. 
Hier hat das Innenministerium ent-
sprechende Fahrsicherheitstrainings 
und eine gesundheitliche Prüfung 
vorgegeben, damit die Beamten bei 
dieser gefahrengeneigten Situation 
wenigstens eine möglichst gute Vor-
bereitung erfahren haben. Von die-
ser Ausnahmeverordnung haben 
mehrere Bundesländer Gebrauch 
gemacht.

Die grundlegende Organisation 
des Arbeitsschutzes in Thüringen 
wurde bisher im  Erlass zur Arbeitssi-
cherheit und Unfallverhütung in der 
Thüringer Polizei von 1999 geregelt. 

Die Verantwortung für den Ar-
beitsschutz trägt der Behördenleiter. 
Ein Teil der Aufgaben kann übertra-
gen werden, jedoch sind die Ge-
samtverantwortung und das Über-
prüfen der getroffenen Festlegung 
nicht teilbar. Zur Unterstützung gibt 
es den Betriebsarzt und die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit. Sie sol-
len Verantwortungsträger fachlich 
beraten. Der Erlass zur Regelung des 
Arbeitsschutzes befindet sich zurzeit 
in der Überarbeitung und wird an die 
neue Polizeistruktur und die aktuel-
len Änderungen der Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften angepasst.

M. Allewohl

… Sachsen-Anhalt

Der Arbeitsschutz soll Leben und 
Gesundheit der Bediensteten schüt-
zen und deren Arbeitskraft erhalten. 
Deshalb ist Beachtung und Einhal-
tung des Arbeitsschutzes auch ein 
wichtiger Bestandteil des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements. Das 
Verständnis für erforderliche viel-
schichtige, umfangreiche sowie prak-
tische Maßnahmen der Arbeitssicher-
heit ist bei den Verantwortlichen 
unterschiedlich ausgeprägt.

Die dem Dienstherrn obliegende 
besondere Fürsorgepflicht im Sinne 
des Arbeitsschutzes musste durch die 
GdP oft angemahnt werden. Erst seit 
2008 sind in den Behörden und Ein-
richtungen (BuE) für sogenannte 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(FASI) feste Stellen eingerichtet.

Ein Erlass regelt aktuell den Ein-
satz von FASi. Das MI LSA nimmt da-
rin Bezug auf einschlägige Gesetze, 
Verordnungen, technische und sons-
tige Regelungen. Die FASi sollen u. a. 
Dienstunfälle auswerten, analysieren 
und Vorschläge für präventive Maß-
nahmen unterbreiten. Ferner über-
prüfen sie Vornahme regelmäßiger 
Unterweisungen der Bediensteten 
und kontrollieren die Einhaltung der 
Vorschriften in den Dienststellen.

FASi initiieren mithin Präventions-
kampagnen. Nur in der PD Süd be-
steht eine sinnvolle Personalunion 
zwischen FASi und Beauftragten für 
Brandschutz. Für die Ebenen der 
PRev und RK wurden nebenamtlich 
tätige Sicherheitsbeauftragte (SIBe) 
bestellt, die gleichsam als „verlänger-
ter Arm“ der FASi fungieren.

Vierteljährlich treten in den BuE 
Arbeitsschutzausschüsse (bestehend 
aus Behördenleiter, PersR, FASi, Ver-
tr. schwerb. Menschen, BArzt und 
SIBe) zusammen.

Größere Probleme bereitet die Be-
reitstellung von Arbeitsschutzmitteln 
(z. B. die PSA bei Brandursachener-
mittlern oder CO2-Warngeräte für Sb 
BtMG). Der oft Missstände rechtferti-
gende und strapazierte Grund auch 
hierfür: fehlende Haushaltsmittel.                              

R.G.

... Sachsen

Mit Erlass des SMI vom 21. Dezem-
ber 2004 wurde die Organisation der 
Arbeitssicherheit in der Polizei des Frei-
staates Sachsen neu geregelt. Es wur-
den alle Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit in der sächsischen Polizei beim 
Polizeiverwaltungsamt (vorher LPD ZD) 
in ein Referat mit dem Ziel, effizientere, 
zukunftsweisende Strukturen zu schaf-
fen, zusammengefasst. Der Leiter des 
Referates ist zugleich die leitende Fach-
kraft für Arbeitssicherheit.

Die Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit werden gemäß § 5 des Gesetzes 
über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (Arbeitssicherheitsge-
setz – ASiG) bestellt. 

Mit der Dienstanweisung des Poli-
zeiverwaltungsamtes Nr. 11/2013 
über die Organisation der Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit des Referates 
„Arbeitssicherheit“ vom 29. Januar 
2013 werden weitere Festlegungen 
zur Organisation der Aufgabenwahr-
nehmung der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit für die Polizeidienststellen 
und die Einrichtung für den Polizei-
vollzugsdienst sowie für das Sächsi-
sche Staatsministerium des Innern, 
die Landesfeuerwehrschule des Frei-
staates Sachsen, das Landesamt für 
Verfassungsschutz, das Landesamt 
für Denkmalpflege, das Sächsische 
Staatsarchiv, das Statistische Landes-
amt Sachsen, den Staatsbetrieb 
Geobasisinformationen und Vermes-
sung Sachsen, die Fachhochschule 
der Sächsischen Verwaltung Meißen 
und für die Akademie für öffentliche 
Verwaltung des Freistaates Sachsen 
getroffen bzw. geregelt. Darüber hi-
naus werden in den jeweiligen Polizei-
dienststellen und Einrichtungen Si-
cherheitsbeauftragte auf der Grund-
lage von § 22 SGV VII und § 20 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (GUV-V A 1) 
bestellt. Sie unterstützen die Vorge-
setzten innerhalb der Organisations-
einheit bzw. der Liegenschaft bei der 
Gewährleistung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes. 

Torsten Scheller


